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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1972

Norm

ZPO §225 Abs1

Rechtssatz

Eine mit einem in die Gerichtsferien fallenden Tag endende datumsmäßig bestimmte Frist endet, wenn es sich nicht

um eine Ferialsache handelt (entgegen Fasching II 670) nicht am ersten Werktag nach den Gerichtsferien. Es ist

vielmehr die Dauer der Frist, deren Ende datummäßig festgesetzt wurde, festzustellen und die in die Gerichtsferien

fallende Zahl von Tagen oder Wochen ist am Ende der Gerichtsferien anzufügen.
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